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FTI-Thüringen FORSCHUNG: Gutachten 
 
 
Forschungseinrichtung Vorhabens-Nr. 
            

 

Kurzbezeichnung 

      
 

Name des Gutachters, Einrichtung 
      

 

Das Gutachten sollte maximal 3 bis 4 Seiten umfassen! 
1. Thema und Forschungskonzept 
      

 

2. Bewertung der wissenschaftlichen und strategischen Relevanz des Vorhabens 
      
insbesondere: 
- Beitrag zum nachhaltigen Ausbau bestehender bzw. zum Aufbau neuer Forschungsschwerpunkte der Einrichtung: 

      
- Erhöhung der Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit der Forschungseinrichtung in nationalen und internationalen Programmen: 

      
- Stärkung der Vernetzung und Kooperation zwischen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen: 

      
- Verbesserung des Transfers von Forschungsergebnissen in wirtschaftlich verwertbare Entwicklungen (nicht bei geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Vorhaben) 
      

 
 

3. Bewertung des Arbeitsplanes bzgl. Förderzeitraum und Forschungsziel 
      

 

4. Bewertung der wissenschaftlichen Vorleistungen und einschlägigen fachlichen Erfahrungen der Antragsteller 
      

 

5. Bewertung des wissenschaftlichen Umfeldes 
      

 

6. Entscheidende Stärken des Vorhabens 
      

 

7. Entscheidende Risiken bzw. Schwächen des Vorhabens 
      

 

8. Gesamturteil und weitere Bemerkungen 
      

1 
nicht ausreichend 

2 
ausreichend 

3 
gut 

4 
sehr gut 

5 
exzellent 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

         
Datum Unterschrift  

 
Anlage 
unterschriebene „Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts“ 
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